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 MENSAORDNUNG  
 
 
 

1. Die Mensa kann in der Zeit von 7.30 Uhr bis 14.00 Uhr genutzt werden. Von 7.30 Uhr bis 
11.30 Uhr steht sie für unterrichtliche Zwecke zur Verfügung. Zum Einnehmen des 
Mittagessens ist die Mensa von 12.15 Uhr bis 14.00 Uhr geöffnet. Danach kann sie nach 
Genehmigung durch den Schulleiter genutzt werden. 

 
2. Mitgebrachte Schultaschen werden während der Essenzeiten in den Taschenregalen 

abgestellt; Mäntel, Jacken o. ä. an die Garderobenhaken gehängt. Der Fußboden ist keine 
Ablagefläche.  

 
3. In der Zeit von 12.15 Uhr bis 13.05 Uhr steht die Mensa für Schüler aller Jahrgangsstufen 

zur Esseneinnahme offen. 13.05 Uhr beginnt die Essenzeit für Schüler der Klassen 5 bis 7, 
ab 13.15 Uhr für Schüler der Klassen 8 bis 12.  

 
4. Die Essenausgabe erfolgt in der Reihenfolge des Eintreffens der Essenteilnehmer; dazu 

stellen sich alle im freigehaltenen Gang entlang der Wand zum Flur und dann Richtung 
Essenausgabe so in einer Reihe an, dass die Esseneinnahme an den Tischen nicht gestört 
wird. 

 
5. Gegenseitige Rücksichtnahme, Lärmvermeidung und die Einhaltung angemessener 

Tischsitten sind für unsere Gemeinschaft selbstverständlich. Höflichkeit und Freundlichkeit 
aller Beteiligten tragen wesentlich zu einer angenehmen Atmosphäre bei.  
 

6. Nach Beendigung der Mahlzeit verlässt jeder seinen Platz sauber und ordentlich. Der Tisch 
ist gegebenenfalls abzuwischen. Geschirr und Besteck werden weggeräumt und auf den 
dafür vorgesehenen Wagen sortiert.  Dabei ist folgendes zu beachten: 
 

• Essenreste und sonstige Abfälle (z. B. Verpackungen) kommen jeweils in die dafür 
vorgesehenen Behälter. 

• Das Geschirr ordentlich und nicht zu hoch stapeln. 
• Geschirr und Besteck verbleiben im Speiseraum.  

 
7. Aufsicht und Essenausgabekräfte sind allen Nutzern der Mensa gegenüber 

weisungsberechtigt. 
  
8. Da außerhalb der Essenzeiten keine Aufsichten eingeteilt sind, hat jeder Nutzer die 

Verantwortung für Ordnung und Sauberkeit. 
 
9. Nach jeder Veranstaltung ist die Grundordnung des Mobiliars wieder herzustellen.  

 
 

Wer Geschirr trägt, hat „Vorfahrt“!  


